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13. März 2020

Erlass von Allgemeinverfügungen zur Untersagung von Veranstaltungen auf
grund des Aufkommens von SARS-CoV-2 -Infektionen in Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren Landrätinnen und Landräte,
sehr geehrte Damen und Herren Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister,

mit sofortiger Wirkung ergeht hiermit aufgrund von § 2 Abs. 2 der Landkreisordnung 
(GVBI. 1994, 188) bzw. § 2 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GVBI. 1994, 153) in Verbin
dung mit § 2 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes 
(GVBI. 2010, 55) im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren und für Sport fol
gender

Erlass

1. Die zuständigen Behörden haben insbesondere bei der Durchführung von Veran
staltungen dafür Sorge zu tragen, dass notwendige Schutzmaßnahmen zur Be
kämpfung von SARS-CoV-2 getroffen werden. Bei Veranstaltungen mit mehr als 
75 Teilnehmern ist aufgrund der aktuellen Erkenntnislage davon auszugehen, 
dass in der Regel keine ausreichenden Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter 
gewährleistet werden können, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv
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sind, als eine Veranstaltung mit dieser Teilnehmer-/Besucherzahl nicht durchzu
führen. Das Auswahlermessen der zuständigen Behörden reduziert sich damit da
hingehend, dass nur die Absage der Veranstaltung oder die Durchführung ohne 
Zuschauerbeteiligung in Betracht kommt

2. Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern mit Ausnahme des Besuchs von 
Bildungseinrichtungen sind im Wege einer auf § 28 Infektionsschutzgesetz an die 
Veranstalter zu richtenden Allgemeinverfügung unverzüglich mit Wirkung spätes
tens ab 16. März 2020, 8.00 Uhr zu untersagen. Ein Ausnahmevorbehalt ist nicht 
zulässig. Die Allgemeinverfügung ist bis 10. April 2020 zu befristen.

Begründung:
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 über Tröpfchen, z.B. 
durch Husten, Niesen, und durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infi
zierte Personen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen. Rhein
land-Pfalz grenzt an mehrere Risikogebiete bzw. besonders betroffene Gebiete (im Nor
den Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, im Süden an das Departement Grand Est), 
in denen die Krankheit besonders häufig auftritt.

Bei größeren Menschenansammlungen lässt sich die Gefahr einer Virusübertragung 
angesichts des aktuellen Verlaufs an Infektionen mit SARS-CoV-2 nicht sicher beurtei
len. Dafür spricht die heterogene, nicht vollständig zu überblickende Zusammensetzung 
und Herkunft der Teilnehmenden sowie die bei solchen Menschenansammlungen re
gelmäßig zu befürchtende Durchmischung und Nähe der Teilnehmenden. Darüber hin
aus wird bei einer höheren Teilnehmerzahl eine vollständige und zuverlässige Erfas
sung der für eine etwaige Rückverfolgung der Teilnehmenden notwendigen persönli
chen Daten schwer zu gewährleisten sein.

Regelmäßig werden auf größeren Veranstaltungen auch vulnerable Gruppen (insbe
sondere ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Im
munsystem) in nicht unerheblicher Zahl zu erwarten sein. Ebenso kann nicht sicher 
gewährleistet werden, dass insbesondere die notwendigen Hygieneanforderungen
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durchweg eingehalten werden, selbst wenn diese im Vorfeld der Veranstaltung dem 
Veranstalter im Wege der Auflage aufgegeben wurden.

Es erscheint daher sachgerecht, von einer Durchführung von Veranstaltungen mit mehr 
als 75 Personen abzusehen. Hierfür ist eine an alle potentiellen Veranstalter gerichtete 
Allgemeinverfügung zu erlassen und allgemein bekannt zu machen. Es wird ausdrück
lich nicht freigestellt, hierin einen Ausnahmevorbehalt aufzunehmen.

Der Veranstaltungsbegriff ist dabei grundsätzlich weit zu fassen. Nicht unter den Ver
anstaltungsbegrifffällt der Besuch von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Univer
sitäten sowie der Besuch von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 16 Jahren.

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind die Allgemeinverfügungen zeitlich zu befris
ten und der weiteren Entwicklung anzupassen.

Ziff. 1 des Erlasses ist Grundlage für kurzfristige Maßnahmen. Ziff. 2 ist Grundlage für 
den Erlass von Allgemeinverfügungen.

Zur Umsetzung dieses Erlasses im Wege von Allgemeinverfügungen stelle ich Ihnen 
den beigefügten Entwurf (Anlage) zur Verfügung.

für Rheinland-Pfalz

-3-


